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Heft 5, S. 226). So gibt es keine Hinweise auf eine für ein pa
thologisches Rauschgeschehen typische allgemeine oder akute 
Alkoholintoleranz (Mißverhältnis zwischen geringer Trink
menge und Intensität sowie Symptomatik des Rausches).

Die Feststellungen zur Alkoholverträglichkeit bzw. zu den 
Auswirkungen des Alkohols ergaben, daß sich der Angeklagte 
in diesem Zustand gelöster sowie ungehemmter fühlte und 
jvor allem sexuelle Hemmungen überwand. Um den Grad 
erheblicher Trunkenheit zu erreichen, benötigte er größere 
Mengen Alkohol. Es gibt auch keine Hinweise auf weitere 
typische Merkmale eines pathologisch gefärbten Rausches 
wie motiv-, sinn- und richtungslose Handlungsabläufe, ins
besondere nach geringem Alkoholgenuß. Die Zeichen der 
Trunkenheit, die der Angeklagte bei Alkoholgenuß schildert, 
ordnen sich in die normalen Folgeerscheinungen alkoholi
scher Beeinflussung ein (Erinnerungslücken, Müdigkeit).

Auch in den objektiven und subjektiven Umständen der 
Tatgeschehnisse sind keine krankhaft gestörten psychischen 
Abläufe eines pathologisch gefärbten Rauschzustandes zu 
erkennen. Der Angeklagte handelte jeweils aus Motiven, die 
ier aus den objektiven Gegebenheiten herleitete und zielge
richtet verwirklichte. Um das Bedürfnis nach Geschlechts
verkehr zu realisieren, ging er gewaltsam vor, weil die Ge
schädigte sich seinem Vorhaben widersetzte. Dabei reagierte 
er voll orientiert auf die jeweilige Gegenwehr, indem er die 
Intensität seiner Gewalt darauf einstellte.

Auch das der Tötung zugrunde liegende Verdeckungsmo
tiv offenbart rational gesteuerte Überlegungen, die sich in 
die objektive Lage einordnen und keine Desorientiertheit er
kennen lassen. Im Ergebnis der klar überdachten Situation 
und einer daraus überlegt entwickelten Motivation erwürgte 
er die Geschädigte. Er überzeugte sich — Risikpfaktoren be
denkend — von ihrem Tod und verbarg die Leiche.

Beim Vorliegen eines pathologisch gefärbten Rausches 
ist der Täter aber nicht zu sofortigen Verdeckungshandlun
gen fähig. Der Angeklagte nahm jedoch sowohl nach der 
Vergewaltigung als auch nach der Tötung unverzüglich 
Handlungen zur Verdeckung des jeweils vorangegangenen 
Geschehens vor. Der Angeklagte war auch in der Lage, sich 
an die Tatgeschehnisse detailliert zu erinnern, seinen psychi
schen Zustand im wesentlichen nachzuvollziehen und wieder
zugeben. Eingeordnet in die Gesamtumstände, die Auskunft 
über die Entscheidungsfähigkeit geben, wird auch dadurch 
die Richtigkeit der Aussage im Gutachten bestätigt. Erinne
rungslücken zu unwesentlichen Faktoren sind als normal 
psychologisch zu werten.

Der Einwand der Verteidigung, der Angeklagte sei später 
schlafend zu Hause gefunden worden, vermag einen patholo
gisch gefärbten Rauschverlauf nicht zu begründen. Zunächst 
dürfen einzelne Faktoren nicht losgelöst von der für einen 
solchen Rausch typischen Gesamtsymptomatik und von den 
Tatumständen betrachtet werden, in denen sich die Entschei
dungsfähigkeit objektiviert. Es handelte sich im vorliegen
den Fall nicht um einen unmittelbaren Tiefschlaf nach ex
tremer Erregung, der sich eventuell in das übrige Erschei
nungsbild eines solchen Rausches einordnen ließe, sondern 
um ein normales Einschlafen nach Alkoholgenuß und Er
schöpfung. Dies ergibt sich daraus, daß er erst zu Hause ein
schlief, nachdem die Folgen der Straftaten aus seiner Sicht 
beseitigt waren.

Aus den dargelegten Gründen lassen sich psychopatholo- 
gische Wirkungsfaktoren auf die Entscheidungsfähigkeit des 
Angeklagten weder in den objektiven noch in den subjek
tiven Tatumständen substantiieren. Es besteht deshalb kein 
Anlaß für die Ergänzung des Gutachtens bzw. für eine Zweit
begutachtung. §§

§§ 64 Abs. 2,180, 215 Abs. 2 StGB.
Bel Androhung verschiedener Strafarten in tatmehrheitlich 
verletzten Gesetzen darf auch die der Art nach höchste Un
tergrenze nicht unterschritten werden. Sind die Tatbestände 
ies Diebstahls von persönlichem Eigentum und des Rowdy
tums gemäß §§ 180, 215 Abs. 2 StGB tatmehrheitlich verletzt, 
ist die Geldstrafe die angedrohte Mindeststrafe. Die in einem 
3er beiden verletzten Strafgesetze angedrohte Haftstrafe 
kann in diesem Fall angewendet werden, wenn sie dem Cha

rakter und der Schwere des gesamten strafbaren Handelns 
angemessen ist.
BG Karl-Marx-Stadt, Urteil vom 13. Januar 1988 — 3 BSB 
505/87.

Der Angeklagte, der sich auch im Arbeitsprozeß disziplin
widrig verhielt, entwendete am 2. November 1987 aus der Da
mengarderobe des Stadtbades G. der Geschädigten Sch. eine 
Geldbörse mit 200 M und der Geschädigten E. eine Hand
tasche, eine Geldbörse mit 12 M, ein Paar Ohrringe und eine 
Damenquarzarmbanduhr im Gesamtwert von 341 M, weil er 
kein Geld mehr hatte.

Am 9. November 1987 schlug er in stark angetrunkenem 
Zustand auf dem Hof eines Grundstücks dem 13jährigen Ge
schädigten E. nach einem Wortwechsel mit der Hand in das 
Gesicht. Kurze Zeit danach trat er im Gelände des Pionier
hauses G. aus Wut gegen dort abgestellte Fahrräder und 
Schultaschen. Als er von Schülern zur Unterlassung der 
Handlungen aufgefordert wurde, zog der Angeklagte sein Ta
schenmesser, klappte es auf, hielt es in deren Richtung und 
drohte mit den Worten: „Ich kann euch alle umbringen.“ 
Kurze Zeit danach wiederholte der Angeklagte die Drohung 
mit dem Messer und gebrauchte in Wurfhaltung ähnliche 
Worte wie zuvor.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisgericht 
den Angeklagten wegen Rowdytums in Tatmehrheit mit Dieb
stahl persönlichen Eigentums (Vergehen gemäß §§ 215 Abs. 1 
und 2, 177 Abs. 1, 180 StGB) zu 6 Monaten Freiheitsstrafe und 
zur Schadenersatzleistung.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die auf die Straf
zumessung beschränkte Berufung.

Die Berufung hatte zum Teil Erfolg.

Aus der Begründung:
Die Überprüfung ergab, daß das Kreisgericht den Sachver
halt im erforderlichen Maße aufklärte, im Urteil richtig fest
stellte und zutreffend als Rowdytum (Vergehen gemäß § 215 
Abs. 1 und 2 StGB) und als Diebstahl persönlichen Eigentums 
(Vergehen gemäß §§ 177 Abs. 1, 180 StGB) rechtlich bewer
tete.

Fehlerhaft ist jedoch der Ausspruch einer Freiheitsstrafe. 
Das Kreisgericht hat bei seiner Entscheidung nicht beachtet, 
daß gemäß § 64 Abs. 1 StGB eine dem Charakter und der 
Schwere des gesamten strafbaren Handelns angemessene 
Strafe auszusprechen ist, die eines der verletzten Gesetze an
droht.

Die vom Angeklagten im einzelnen erfüllten Tatbestände 
sind ihrer Schwere nach zu bewerten, um die Strafart zu fin
den, mit der am wirksamsten auf das gesamte strafbare Ver
halten reagiert werden kann. Der vom Angeklagten verübte 
Diebstahl ist weniger schwerwiegend. Der strafrechtlich be
deutsame Schaden liegt bei etwa 600 M. Dabei ist zu beach
ten, daß durch Rückgabe von Diebesgut nur noch ein Scha
den in Höhe von 200 M offen ist. Auf Grund der einfachen 
Wegnahmehandlungen war die Tat in ihrer Ausführung we
nig intensiv, so daß sie für sich allein betrachtet sogar eine 
Strafe ohne Freiheitsentzug rechtfertigen würde.

Die Rowdyhandlungen des Angeklagten sind dagegen 
schwerer. Sie offenbaren seine erheblich kritikwürdige Ein
stellung insbesondere zu den Regeln des sozialistischen Ge
meinschaftslebens. Der Angeklagte mißachtete in beträcht
lichem Umfang die gesellschaftliche Disziplin; das ist zu
gleich Ausdruck seines undisziplinierten Gesamtverhaltens, 
das durch Fehlschichten und Alkoholmißbrauch gekennzeich
net ist. Der Angeklagte beging das Rowdytum, obwohl we
gen des Diebstahls bereits ein Ermittlungsverfahren einge
leitet war.

Zu Recht erkannte deshalb das Kreisgericht die Notwen
digkeit einer Strafe mit Freiheitsentzug. Dabei hat es aller
dings übersehen, daß unter diesen Voraussetzungen die Haft
strafe den Vorrang vor einer Freiheitsstrafe hat, wenn das 
verletzte Gesetz (hier: §215 Abs. 2 StGB) sowohl Freiheits
strafe als auch Haftstrafe vorsieht und diese Maßnahme der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit zur unverzüglichen und 
nachdrücklichen Disziplinierung notwendig ist (vgl. OG-In- 
formationen 1979, Nr. 5, S. 6). Insoweit war das Urteil des 
Kreisgerichts im Strafausspruch abzuändem.

Nach § 64 Abs. 2 StGB ist die in den zur Anwendung kom
menden Gesetzen angedrohte Mindeststrafe (höchste Unter
grenze) nicht zu unterschreiten. Bei tatmehrheitlicfaer Ver-


